
Art. 127

Art. 127 
 
Das eigene Recht der Religionsgemeinschaften und staatlich anerkannten weltanschaulichen 
Gemeinschaften auf einen angemessenen Einfluß bei der Erziehung der Kinder ihres Bekenntnisses oder 
ihrer Weltanschauung wird unbeschadet des Erziehungsrechtes der Eltern gewährleistet.


